
Volles Hartz-IV-Geld in Wohngemeinschaft

KASSEL (dpa) Hartz-IV-Empfängern darf nicht das Arbeitslosengeld II gekürzt werden, nur 
weil sie in einer Wohngemeinschaft leben. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts gibt 
es in den Gesetzen zur Arbeitsmarktreform den Begriff der Wohngemeinschaft nicht. Geklagt 
hatte ein 52 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Rendsburg-Eckernförde bei Kiel. Der Hartz-
IV-Empfänger lebt mit einer Frau zusammen, die nur Mitbewohnerin ist.
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